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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.11.1963 

Geschäftszahl 

1936/62 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

0481/63 

Rechtssatz 

In einem Gebiet, für welches eine Bausperre nach § 8 Abs 2 der Bauordnung für Wien verhängt wurde, 
kann auch dann, wenn festgestellt ist, daß der geplante Bau (als dauernder Bestand) die Durchführung der 
beabsichtigten Änderungen erschwert oder verhindert, eine Baubewilligung nach § 71 der Bauordnung 
für Wien auf bestimmte Zeit oder gegen jederzeitigen Widerruf erteilt werden (Hinweis E 25.2.1962, 
1143/61, und E 9.10.1963, 1584/61). 
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